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Lautsprecher

Pflichterfüllung ist nicht genug
Nach 20 Jahren Behindertengleichstellungsgesetz ist die Welt von Menschen mit
Behinderung noch immer voller Hürden. Besteller und Planerinnen müssen umdenken.

Befürworten Sie die Gleichstellung von Menschen mit
Handicap? Diese Frage würden wohl die Wenigsten mit
Nein beantworten. Umso mehr staunt man über das
Abstimmungsresultat zur Volksinitiative <Gleiche Rechte für
Behinderte) aus dem Jahr 2003. Die Initiative verlangte
ein verfassungsmässig garantiertes Recht auf einen
barrierefreien Zugang zu öffentlichen Bauten und Einrichtungen.

Ein Grossteil der Stimmenden fand dieses Anliegen
offenbar überflüssig - nur 37,7 Prozent stimmten der
Initiative zu. Immerhin trat wenig später, am 1. Januar 2004,
das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in Kraft,
das auf das Gleiche abzielt: «Das Gesetz hat zum Zweck,
Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu

beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt

sind», heisst es im ersten Abschnitt. Eine
Benachteiligung liege vor, wenn der Zugang beispielsweise zu
Gebäuden oder zum öffentlichen Verkehr «für Behinderte aus
baulichen Gründen nicht oder nur unter erschwerenden
Bedingungen möglich» sei.

Das Ziel ist also längst klar. Auch die baulichen Rezepte

zur Eliminierung der Barrieren sind hinlänglich bekannt.
Die Bilanz nach 20 Jahren BehiG zeigt jedoch: Bei der
Umsetzung holpert es vielerorts.

Beim Privateigentum fehlen die Hebel
Eine beliebte Zielscheibe für mediale Kritik ist die

SBB, beispielsweise wegen des Fernverkehr-Doppelstockzugs
<FV-Dosto>. Das Modell ist seit 2018 im Einsatz. Dass

Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Eingangsbereiche

eigenständig nutzen können, kann die SBB bis heute

nicht überzeugend nachweisen. Zudem ist sie mit der
Anpassung der Bahnhöfe in Verzug. 434 von 764 Bahnhöfen

will sie bis Jahresende umbauen. Laut BehiG müsste
der öffentliche Verkehr aber per Anfang 2024 vollständig
barrierefrei sein.

Dennoch: Im Bahnverkehr hat sich dank Umsetzungspflicht,

Fristen und vielleicht auch mithilfe des
Medienrummels vergleichsweise viel getan. Zäher gestaltet sich
derTransformationsprozess abseits des Rampenlichts,
beim Privateigentum. Denn dort bestehen keine Fristen.

Das BehiG beachten muss nur, wer ein Baugesuch stellt -
wer also einen Neubau oder Umbau plant. Und auch dann
greift das Gesetz nicht immer. Beim Wohnungsbau zum
Beispiel gelten die Bestimmungen des BehiG erst ab neun
Wohneinheiten, wobei viele Kantone diese Grenze gesenkt
haben. Und im Zuge eines Umbaus müssen die Massnahmen

nur dann umgesetzt werden, wenn die Kosten dafür
höchstens 5 Prozent des Gebäudeversicherungswertes
oder 20 Prozent der Umbaukosten betragen. In der Konsequenz

bleiben Menschen mit Behinderung auf dem ohnehin

umkämpften Wohnungsmarkt auf absehbare Zeit
benachteiligt. Ähnlich unbefriedigend ist die Situation bei
Ladenlokalen, Restaurants und Cafés, wo barrierefreie
Zugänge und Toiletten, aber auch Orientierungshilfen für
Seh- oder Hörbeeinträchtigte, oft fehlen.

Mehr wäre möglich
Das BehiG hat Eigentumsrechte zu respektieren, und

die wiegen in der Schweiz schwer. Umgekehrt zwingt
niemand die Hauseigentümerinnen und Architekten, nur
gerade ihre gesetzlichen Pflichten zu erfüllen - man darf
auch mehr tun. Und man kann Inklusionsmassnahmen
nicht bloss als lästige Pflicht, sondern als selbstverständlich

betrachten.
Sicher: Die Zielkonflikte sind gerade bei Umbauten

zahlreich. Früher galten Massnahmen zugunsten der
Barrierefreiheit aus wirtschaftlichen Gründen oder mit
Verweis auf den Denkmalschutz als unzumutbar. Heute müssen

wir uns auch mit Blick auf die Umwelt fragen, wann
Grundrissveränderungen, Lifteinbauten oder Abbrüche
sinnvoll sind. Dennoch bleibt nach 20 Jahren BehiG der
Eindruck, dass mehr möglich wäre. Die Hürde der
wirtschaftlichen Zumutbarkeit liesse sich mit Geld überwinden,

namentlich mit Zuschüssen an Umbauprojekte. Die

Sinnfrage müssen wir als Gesellschaft verhandeln. In dieser

Verhandlung sollten die Betroffenen aber nicht fehlen.
1,7 Millionen Menschen sind in der Schweiz auf Barrierefreiheit

angewiesen - ein Fünftel der Bevölkerung. Nehmen
wir uns zum runden Geburtstag des BehiG vor, ihre Bedürfnisse

künftig ernster ZU nehmen. Deborah Fehlmann 0

Inklusion
sollte eine

Selbstverständlichkeit

sein, findet
Redaktorin
Deborah
Fehlmann.
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